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Eine Ombudsstelle für den Kanton Bern: Beratung, Transparenz sowie Rechtsfrieden fördern 
und Kosten sparen! 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, die gesetzlichen Grundlagen für eine kantonale Ombudsstelle zu 
schaffen und diese zu errichten. 
Begründung: 
Bürgerinnen und Bürger im Kanton Bern sind gegenüber den Behörden in vielen Fällen in einer un-
terlegenen Position, es besteht ein Gefälle von Wissen und Macht. Dies ist Ausfluss der Verfü-
gungsmacht des Staates über Angelegenheiten der Bürgerin oder des Bürgers. Geht es zum Bei-
spiel um eine Baubewilligung oder um eine Bewilligung des Betriebs einer Gaststätte, entscheidet 
die Behörde, sie «verfügt», gestützt auf die gesetzlichen Grundlagen. In vielen Fällen hat die Be-
hörde einen Ermessensspielraum, den sie zu Gunsten der Betroffenen einsetzen kann.  
Die hoheitlichen Handlungen sind jedoch für die Bürgerinnen und Bürger nicht immer nachvollzieh-
bar, sie verstehen manchmal das Verfahren oder die rechtlichen Grundlagen nicht oder fühlen sich 
ungerecht behandelt. Verständnisprobleme können eine Rolle spielen oder die Bürgerinnen und 
Bürger haben vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht mit Behörden, so dass die Kommunikation 
schwierig ist. Oder der Behörde fehlt das nötige Fingerspitzengefühl. Bei einem für sie ungünstigen 
Entscheid strengt manche Bürgerin oder mancher Bürger ein Verwaltungsverfahren oder ein Ver-
waltungsjustizverfahren an und versucht so, sich zu wehren. Diese Verfahren sind aufwändig, kos-
ten Kraft, Zeit und Geld. 
Aus diesen Gründen haben etliche Kantone, u. a. Basel-Landschaft, Waadt, Zug, Zürich und Frei-
burg, Ombudsstellen eingerichtet. Diese sind unabhängig von der Verwaltung und ermöglichen eine 
Verwaltungskontrolle, je nach Ausgestaltung von der untersten Gemeindestufe bis zum Regierungs-
rat.  
Die Hauptaufgabe der Ombudsstelle besteht darin, bei Streitigkeiten zwischen Behörden und Ein-
wohnerinnen und Einwohnern zu vermitteln, nach einer gütlichen Einigung zu suchen und somit auf 
Gemeinde- und Kantonsebene zum Rechtsfrieden beizutragen. 
Die Ombudsperson hört sich alle Hilfesuchenden persönlich an. Weil die Anwendung von Vorschrif-
ten manchmal sehr kompliziert ist, versucht sie, den Sachverhalt im beratenden Gespräch einfach 
und klar darzustellen. Sie nimmt die Beschwerden entgegen und untersucht ohne Vorurteile, ob die 
Amts- und Dienststellen rechtmässig, korrekt und zweckmässig gehandelt haben. Durch ihre Ver-
mittlung will sie eine Lösung der Konflikte erreichen, womit erhebliche Kosten gespart werden. Es 
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steht aber nicht in ihrer Macht, Entscheide aufzuheben oder abzuändern. Lassen sich keine einver-
nehmlichen Lösungen finden, gibt die Ombudsperson schriftliche Empfehlungen ab. 
Behörden und Institutionen sind der Ombudsperson gegenüber zu uneingeschränkter Auskunft ver-
pflichtet. Im Rahmen ihrer Aufgabe kann sie alle Verwaltungsakten einsehen. Die Ombudsperson 
selber untersteht, ähnlich wie ein Arzt, der Schweigepflicht. Beschwerden und schriftliche Unterla-
gen leitet sie nur im Einverständnis der Hilfe Suchenden weiter. 
Alle Personen, die ein Problem haben, das in ihren Aufgabenbereich fällt, haben das Recht, Be-
schwerden an die Ombudsperson zu richten. Oft lassen sich unangenehme Folgen vermeiden, 
wenn die Ombudsperson bei Schwierigkeiten mit Behörden, Verwaltungen und Institutionen frühzei-
tig um Rat gefragt wird. Für private Streitigkeiten, beispielsweise zwischen Mieter und Vermieter, ist 
die Ombudsperson nicht zuständig. Sie wird in solchen Angelegenheiten auch keine Rechtsaus-
künfte erteilen. In den Aufgabenbereich der Ombudsperson fallen u. a. Steuerangelegenheiten, 
Baufragen, Probleme mit Schul-, Vormundschafts-, Fürsorgebehörden, Spitälern, der Polizei, dem 
Arbeitsamt usw. 
Die Ombudsstelle berichtetet dem Grossen Rat jährlich über ihre Tätigkeiten, damit werden die 
Transparenz und die demokratische Kontrolle der Verwaltung erhöht. Problemfelder können frühzei-
tig erkannt werden, und wo nötig, kann korrigierend eingegriffen werden. 
Artikel 96 der bernischen Verfassung lautet: «Durch Gesetz kann eine kantonale Ombudsstelle ge-
schaffen werden». Die verfassungsmässige Grundlage für die Errichtung einer Ombudsstelle be-
steht also bereits, gut 20 Jahre nach der Verfassungsrevision von 1994 ist es nun an der Zeit, diese 
einzuführen und den Kanton Bern als bürgerfreundlichen, transparenten und demokratischen Kan-
ton weiterzuentwickeln und den Rechtsfrieden weiter zu fördern. 
Organisatorisch kann die Ombudsstelle den Statthalterämtern angeschlossen werden. Damit könn-
ten bestehende Strukturen und allfällige Synergien genutzt werden. Des Weiteren könnte die regio-
nale Optik ebenfalls Synergien beinhalten. 
 
Antwort des Regierungsrats 
 
Der Vorschlag, für den Kanton Bern eine Ombudsstelle zu schaffen, wurde in der Vergangenheit 
bereits mehrmals geprüft. In einer Volksabstimmung wurde 1979 die Schaffung einer Ombudsstelle 
verworfen. Artikel 96 der Kantonsverfassung vom 6. Juni 1993 sieht vor, dass durch Gesetz eine 
kantonale Ombudsstelle geschaffen werden kann. Die «Kann-Formulierung» stellt dabei das Er-
gebnis eines politischen Kompromisses zwischen einer zwingenden Formulierung und einer ersatz-
losen Streichung der Verfassungsbestimmung dar. Bei der Erarbeitung des Organisationsgesetzes 
vom 20. Juni 1995 wurde erneut die Frage geprüft, ob die Schaffung einer Ombudsstelle im Rah-
men dieses Gesetzes erfolgen sollte. Dabei wurde festgestellt, dass eine Ombudsstelle am besten 
eine eigenständige Gesetzesgrundlage erhalten müsste. Im Vortrag zum Organisationsgesetz wur-
de zudem festgehalten, dass zum damaligen Zeitpunkt der Einsetzung einer kantonalen Om-
budsstelle der vom Grossen Rat beschlossene Stellenabbau entgegenstand. Ein Postulat von 
Grossrat Frainier (P 218/01), mit welchem im Jahr 2001 die Schaffung einer Ombudsstelle angeregt 
wurde, lehnte der Grosse Rat im September 2002 mit 73 gegen 50 Stimmen bei 11 Enthaltungen 
ab.  
2006 verlangte die Motion Bernasconi (M 139/06) die Schaffung einer kantonalen Ombudsstelle. 
Während der Regierungsrat damals beantragte, die Motion anzunehmen, wurde sie vom Grossen 
Rat im Januar 2007 mit 76 gegen 66 Stimmen bei 7 Enthaltungen abgelehnt. Grossrat Bernasconi 
beantragte 2010 erneut die Schaffung einer Ombudsstelle als Präventionsmassnahme gegen Dro-
hungen und Gewalt (M 212/10). Da der Grosse Rat vier Jahre zuvor eine Ombudsstelle abgelehnt 
hatte und vor dem Hintergrund der zunehmend schwierigen Lage des kantonalen Finanzhaushaltes 
lehnte der Regierungsrat den Vorstoss ab. Der Grosse Rat folgte diesem Antrag und lehnte die Mo-
tion mit 85 gegen 51 Stimmen bei 5 Enthaltungen ab. 
Der Regierungsrat teilt die Auffassung, dass eine Ombudsstelle im Einzelfall einen Beitrag zur Lö-
sung von Konflikten zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den kantonalen Behörden leisten 
kann. Bereits in seiner Antwort auf die Motion Bernasconi aus dem Jahr 2006 hat der Regierungsrat 
allerdings festgehalten, dass die Schaffung einer Ombudsstelle auch Probleme mit sich bringen 
kann: Wenn Menschen sich von der Verwaltung an die Ombudsstelle abgeschoben fühlen oder 
wenn die Intervention der Ombudsstelle nicht das gewünschte Ergebnis zeitigt, kann dies zu zusätz-
lichen Aggressionen führen. In der Debatte über den Vorstoss aus dem Jahre 2006 wurde denn 
auch ausgeführt, es sei wichtig, dass die Verwaltung selber bei ihrer täglichen Arbeit die Funktion 



 

Januarsession 2017 2016.RRGR.563 3 

CONVERT_a674297962134e40905d91f8e8eb86b0 03.02.2017 

einer Ombudsstelle erfülle (Tagblatt des Grossen Rates 2007, S. 111, Voten Grossräte Adrian 
Kneubühler, FDP, und Erwin Fischer, FDP). In einem staatlichen System mit geregelten Verfahren 
und ausgebauten Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen ist zudem auch die Gefahr unklarer Zuständig-
keiten nicht von der Hand zu weisen, wenn eine Ombudsstelle neben die bereits bestehenden Insti-
tutionen tritt.  
Das Handeln der Verwaltung mündet grundsätzlich in einer Verfügung, die auf dem Rechtsmittel-
weg angefochten werden kann. Damit besteht ein bewährtes System, wie korrigierend in fehlerhaf-
tes Verwaltungshandeln eingegriffen werden kann. Im konkreten Einzelfall kann oft nur die Anfech-
tung der Verfügung eine für die Betroffenen unliebsame Entscheidung ändern. Die Ombudsstelle 
kann eine in Rechtskraft erwachsene Verfügung nicht abändern, wenn die strikten gesetzlichen 
Voraussetzungen für ein Rückkommen nicht erfüllt sind.  
Mit der aufsichtsrechtlichen Anzeige besteht bereits ein niederschwelliges Instrument, damit das 
Handeln der Verwaltung ausserhalb eines Rechtsmittelverfahrens (kostenlos) überprüft werden 
kann. 
Es ist denkbar, dass eine Ombudsstelle auch den Grossen Rat und namentlich die Justizkommissi-
on, welche Petitionen und Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern berät, entlasten könnte. Die 
Schaffung einer Ombudsstelle ist demgegenüber aber mit neuen finanziellen Folgen verbunden, 
wobei insbesondere auch an die Infrastrukturkosten sowie an Gehaltskosten für juristisches Perso-
nal und das Sekretariat der Ombudsstelle zu denken ist (die Ombudsstelle des Kantons Zürich war 
z. B. im Jahr 2015 neben der Leitung mit 1,5 Stellen im juristischen Sekretariat und 1,8 Kanzleistel-
len dotiert). 
Im Vorstoss wird darauf hingewiesen, dass etliche Kantone eine Ombudsstelle eingerichtet haben. 
Neben den privatrechtlich organisierten Ombudsstellen verschiedener Branchen bestehen aller-
dings nur einige städtische und auf Kantonsebene nur gerade sechs Ombudsstellen (Basel-Stadt, 
Basel-Land, Freiburg, Waadt, Zug und Zürich).  
Aus der Sicht des Regierungsrates haben sich seit 2010, als der Grosse Rat letztmals die Schaf-
fung einer Ombudsstelle ablehnte, keine Veränderungen ergeben, die eine Neubeurteilung nahele-
gen. Die Überlegungen, die den Grossen Rat bewogen, keine Ombudsstelle zu schaffen, gelten 
auch heute noch. Bereits aus diesem Grund verzichtet der Regierungsrat darauf, dem Grossen Rat 
den Antrag zu stellen, den Vorstoss anzunehmen. Zudem könnte aufgrund der angespannten Lage 
des kantonalen Finanzhaushalts ein Vorstoss, welcher die Schaffung einer neuen Einrichtung mit 
zusätzlichen Stellen verlangt, nur dann unterstützt werden, wenn ein zwingendes Bedürfnis beste-
hen würde. 
Der Regierungsrat beantragt: 
Ablehnung 
 
 
Präsident. Wir fahren nun mit Traktandum 13 fort. Der Regierungsrat lehnt die Motion ab. Wir füh-
ren eine freie Debatte. 
 
Michel Rudin, Lyss (glp). In der letzten Zeit könnte man immer wieder einmal vom Thema Elite-
Debatte lesen oder hören: Eine Entfremdung zwischen denjenigen, welche Entscheide fällen und 
den Menschen, die diese Entscheide betrifft, habe stattgefunden. Eine Ombudsstelle könnte hier 
eine Brücke schlagen. Sie schafft längerfristig eine Nachhaltigkeit und das notwendige Vertrauen in 
die Behörden. Wenn ich mich hier so umschaue, denke ich, dass sich die meisten von uns relativ 
gut wehren könnten, falls sie ein Problem hätten. Wir verfügen über ein Beziehungsnetz, die meis-
ten von uns sind auch nicht gerade die Ärmsten im Umzug. Das sind schon einmal gute Vorausset-
zungen. Aber das ist nicht bei allen so. Ich habe nach dem Einreichen und nach der Veröffentli-
chung dieses Vorstosses in der Presse Zuschriften und Telefonanrufe von Bürgerinnen und Bürgern 
erhalten. Das ist mithin ein Grund, wieso ich das Gefühl habe, das man diese Ombudsstelle ma-
chen sollte. Es wurden mir verschiedenen Fälle geschildert. Zwei davon möchte ich hier kurz antö-
nen. Der eine Fall handelt von einer Bürgerin mit einem Bauvorhaben. Sie hat sich mit der in ihrer 
Gemeinde für das Bauvorhaben zuständigen Person zerstritten. Nach langem Hin und Her landete 
man schliesslich vor dem Gericht, was einiges an Kosten auslöste. Der andere Fall handelt von 
einem Mitarbeiter des Kantons Bern, der ein Problem wegen Mobbing hatte. Auch dort landete man 
vor Gericht und auch das löste grosse Kosten aus. Diese beiden Fälle alleine würden bereits eine 
100-Prozent-Stelle rechtfertigen. Um sie abzuwenden, hätte man einfach einmal miteinander reden 
müssen, anstatt vor Gericht zu gehen. Darum ist es ein beidseitiges Anliegen. Zum einen handelt es 
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sich hier um ein Anliegen für die Bürgerinnen und Bürger, es ist aber auch ein liberales Anliegen. 
Denn, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, ist die liberale Staatsvorstellung, die immer nur ver-
langt, den Betrieb herunterzufahren, und dass man dadurch das Gefühl hat, man habe etwas unter-
nommen für die Bürgerinnen und Bürger. Es stellt sich doch vielmehr die Frage nach dem Return of 
Invest. 
Wir haben einen Rechtsstaat. Und ein Rechtsstaat bedeutet nichts anderes, als dass es halt auch 
einmal möglich ist, vor Gericht zu landen. Wenn an einem Ort investiert werden muss, um solche 
Sachen abzuwenden, finde ich das nichts als vernünftig. Bisweilen muss man sich auch beim Kan-
ton die Frage stellen, ob nicht eine Möglichkeit besteht, Situationen so anzugehen, wie es eine Fir-
ma tut. Wenn eine Notwendigkeit besteht, muss man Geld in die Hand nehmen. Es besteht eine 
Notwendigkeit. Das zeigen die Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern, die ich erhalten habe, 
aber auch die Tatsache, dass man hierbei Geld sparen könnte. Wir alle kennen es aus verschiede-
nen Bereichen. Beispielsweise denke ich hier an KESB-Fälle, an die Polizei, an das Bauwesen. Es 
gibt genug Bereiche, wo eine solche Ombudsstelle Sinn machen würde. Ich selbst durfte gute Er-
fahrungen machen. Ich war im Stiftungsrat der Stiftung ombudscom. Auch konnte ich zwei Om-
budsstellen auf privater Basis gründen; eine für Fleisch und eine für E-Commerce. 
Es gibt andere Kantone, die eine solche Ombudsstelle erfolgreich führen, beispielsweise Baselland, 
Waadt, Zug, Zürich und Fribourg. Es gibt Kantone, die hier bereits die Vorreiterrolle übernommen 
haben. Wir könnten uns sicher auch an einem Modell orientieren. Die Stadt Bern beispielsweise 
machte mit ihrer Ombudsstelle bereits gute Erfahrungen – das wird im späteren Verlauf der Diskus-
sion sicher auch noch zu hören sein. Und ich glaube, auch die Bernerinnen und Berner würden sa-
gen, dass es einen positiven Impact hatte. Ich fasse noch einmal zusammen: Die wichtigsten Grün-
de sind zum einen die Bürgernähe und zum andern der Return of Invest. Man kann hier – wenn 
man es clever anstellt – durchaus auch Geld sparen und Rechtsstreitigkeiten abwenden. Danke für 
Ihre Zustimmung. 
 
Präsident. Grossrätin Machado hat als Mitmotionärin das Wort.  
 
Simone Machado Rebmann, Bern (GPB-DA). Eigentlich sind die Fakten klar. Sie sind seit dem 
Jahr 1992 klar. Damals wurde nämlich der Artikel in die Verfassung geschrieben, dass der Kanton 
eine Ombudsstelle schaffen kann Ich zitiere Grossrat Galli aus dem Tagblatt vom 23. Juni 1992: 
«Eines ist klar: Im Vertrauensverhältnis zwischen Behörden, Politik und Volk gibt es einiges, das 
nicht mehr klar ist! [N] Wie viele Bürger haben Schwierigkeiten im Umgang mit den Behörden! [...] 
Manche haben Angst vor finanziellen Folgen von Rechtsbegehren. Eine finanzielle Abklärung von 
Anfang an kann in jedem Fall gewisse Weichen zugunsten der Sache stelle. Ein Ombudsmann hat 
zudem die Möglichkeit auf Einsicht in Dinge, die nicht einmal wir haben. [N]» Weiter unten sagt 
Grossrätin Kiener Nellen: «Die Erfahrungen der bereits bestehenden Ombudsstellen zeigen eindeu-
tig, dass sehr viele einvernehmliche Lösungen vermittelt werden können, ohne dass die Gerichte 
bemüht werden müssen. Ich sehe hier unbedingt einen potentiellen Spareffekt. [N] Die Saläre für 
die Ombudsstellen kommen den Kanton Bern nach aller Wahrscheinlichkeit günstiger zu stehen als 
zwei bis drei weitere Richterstellen.» Man wusste also bereits im Jahr 1992, dass es für die Bürger 
eine Stelle braucht, an die sie sich wenden können, wenn sie Probleme mit den Behörden haben. 
Man wusste bereits damals, dass dadurch gespart werden kann. Darum ist es nun an der Zeit, dies 
endlich umzusetzen. Es kann nicht sein, dass man – einzig mit dem Argument, es wäre gut, aber 
man wollte es bereits damals nicht und man wolle es auch heute nicht – nicht endlich diese Om-
budsstelle für den Kanton Bern schaffen kann. 
 
Andrea Zryd, Magglingen (SP). Es handelt sich hier um ein altes SP-Anliegen, welches vor ein 
paar Jahren auch von Grossrat Bernasconi eingereicht wurde; damals nicht zuletzt wegen den Vor-
fällen in Biel im Fall Kneubühl. Eine solche Ombudsstelle ist eine gute Sache, weil sie Vertrauen 
schafft. Es gibt immer wieder Bürgerinnen und Bürger, welche kein starkes Vertrauen in die Politik, 
geschweige denn in die Verwaltung haben. Solchen – ich drücke es ein bisschen böse aus – Frust-
bürgern würde es wahrscheinlich nicht schaden, wenn sie eine neutrale Stelle zur Verfügung hätten, 
bei der sie um Rat fragen könnten. Es wurden Beispiele von Herrn Rudin geschildert; ich denke, 
dass es sich dabei um gute Beispiele handelt. Es würde sich auch nicht um eine wahnsinnig teure 
Sache handeln. Ich war auf der Webseite von Zug und habe festgestellt, dass dort eine Om-
budsstelle existiert. Sie umfasst eine Fachperson plus ein Sekretariat, das bedeutet also keinen 
extremen personellen Aufwand. Die Ombudsstelle bezeichnet sich als neutral, unabhängig, vertrau-
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lich und kostenlos. Das finde ich eigentlich ganz einleuchtend. Ich hoffe, dass Sie sich für diese 
Ombudsstelle stark machen können. Steter Tropfen höhlt den Stein. Das Anliegen wurde jetzt unge-
fähr zum dritten oder vierten Mal eingereicht. Und es ist gut, dass es nicht nur von Seiten der SP 
kommt, sondern auch von anderen Parteien. Ich hoffe nun, dass das Gewicht treiben mag und wir 
dieses Mal gewinnen. 
 
Erich Feller, Münsingen (BDP). Einmal mehr kommt das Thema Ombudsstelle. Wenn jemand 
etwas erreichen will, das nicht dem Gesetz entspricht, muss es von den Behörden abgelehnt wer-
den. Danach ist die betreffende Person aber meistens unzufrieden. Hier besteht ein Gefälle von 
Wissen, weil viele Bürger die gesetzlichen Grundlagen zu wenig kennen und die Belehrung von den 
Behörden dann ungerechtfertigterweise als Macht der Behörden empfunden wird. Es ist richtig, 
dass die Behörden in verschiedenen Bereichen über einen Ermessensspielraum verfügen. Das 
heisst aber nicht, dass der Ermessensspielraum immer zugunsten des betroffenen Bürgers ausge-
nutzt werden muss. Es gilt auch andere wichtige Faktoren bei einer Beurteilung einzubeziehen. Die 
im Motionstext aufgeführten Aufgabenbereiche für die Ombudsstelle betreffen Aufgabengebiete von 
Gemeinden, Kantonen sowie externer Stellen. Wir haben es bereits gehört: Das Thema Om-
budsstellen hat der Grosse Rat in den letzten Jahren mehrmals behandelt und immer abgelehnt. 
Zum letzten Mal geschah dies im Jahr 2011, als die Motion 212-10 Bernasconi, Worb (SP) «Schaf-
fung einer Ombudsstelle als Präventionsmassnahme gegen Drohungen und Gewalt» mit einem 
klaren Stimmenverhältnis von 85 zu 51 Stimmen abgelehnt wurde; damals vor allem vor dem Hin-
tergrund der zunehmenden schlechten kantonalen Finanzlage. Vor einer solchen schwierigen Fi-
nanzsituation stehen wir auch heute. Zudem existieren erheblich erkannte Motionen, die einen Stel-
lenabbau und nicht die Schaffung neuer Stellen fordern. 
Ombudsstellen können auch negative Auswirkungen haben, weil Bürger, die eine Ombudsstelle 
aufsuchen, hoffen, sie würden Recht erhalten. Das wird sicher nicht immer der Fall sein. Hier sind 
zusätzliche Enttäuschungen möglich. Zudem haben wir klar geregelte Rechtswege, über die verfüg-
te Entscheide bei unabhängigen Stellen angefochten werden können. Eine Verfügung kann auch 
eine Ombudsstelle nicht ändern. Ist die betroffene Person nicht einverstanden, muss sie trotzdem 
den Rechtsweg beschreiten. In bestimmten Fällen besteht auch die Möglichkeit einer aufsichts-
rechtlichen Beschwerde. Zudem gibt es noch die Regierungsstatthalterämter, die bereits heute ge-
wisse Funktionen einer Ombudsstelle wahrnehmen. Wie viele Stellenprozente eine Ombudsstelle 
erforderten und welche Kosten damit ausgelöst würden, ist nicht bekannt. Die BDP-Fraktion lehnt 
die Motion ab, da sich seit der letzten Abstimmung im Jahr 2011 nichts verändert hat, genügend 
Rechtsmittel zur Verfügung stehen und die finanzielle Situation des Kantons zum heutigen Zeitpunkt 
keine neuen Personalkosten für solche Aufgaben zulässt. 
 
Bruno Vanoni, Zollikofen (Grüne). Im Unterschied zum meinem Vorredner bin ich durchaus der 
Meinung, dass sich seit der letzten Debatte im Grossen Rat einige Gründe, die für die Einführung 
einer Ombudsstelle sprechen, verfestigt haben. Vor allem sind auch neue Aspekte hinzugekommen. 
Ich werde mich auf zwei beschränken. Der erste Grund ergibt sich aus einem Blick in die die Pri-
vatwirtschaft, die heute Morgen aus anderen Gründen üppig beschworen wurde. Wissen Sie eigent-
lich, wie viele Unternehmen, Branchen und Wirtschaftsverbände in den letzten Jahren Ombudsstel-
len eingerichtet haben? Ich beginne einmal mit aufzählen: Es gibt den schweizerischen Banken-
Ombudsmann, Ombudsstellen der Bestattungsdienste, der Zahnärzte, der Hörgeräte-Hersteller, des 
Öffentlichen Verkehrs, der SRG und der privaten Radiostationen und Ombudsstellen der Zeitungen. 
Es gibt eine Ombudsstelle für E-Commerce, eine Ombudsstelle der Post und eine weitere der 
Postfinance. Es gibt eine Ombudsstelle Fleisch – was vorhin erwähnt wurde –, die übrigens erst vor 
zwei Jahren wegen aufgeflogener Falschdeklarationen von der Fleischbranche eingerichtet wurde 
und dem Gewerbeverband angeschlossen ist. Die Aufzählung ist noch nicht fertig. Es gibt die om-
budscom der Telecombranche, den Ombudsmann der Privatversicherungen, die Ombudsstelle der 
SUVA, jene der Schweizer Hotellerie und eine andere für die Schweizer Reisebranche. So viele 
Ombudsstellen hat die Wirtschaft also eingerichtet, damit sich ihre Kunden an eine kompetente Ver-
trauensstelle wenden können, wenn Differenzen auftreten oder sie etwas nicht verstehen. Und wo 
es möglich und nötig ist, helfen diese Ombudsstellen, Probleme und Konflikte zu lösen. Was für die 
Privatwirtschaft im Verhältnis zu ihren Kunden gut und bewährt ist, müsste doch eigentlich auch für 
den Staat recht und billig sein – zumal es beim Staat ja nicht nur um eine Kundenbeziehung geht, 
sondern ums Ernstnehmen von Staatsbürgerinnen und -bürgern, also sozusagen derjenigen Leute, 
die den Auftrag für das staatliche Handeln geben. Und da können im Einzelfall Grund zu Beanstan-
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dung oder Unverständnis entstehen.  
Damit komme ich zum zweiten Grund, weshalb wir jetzt mit der Ombudsstelle vorwärts machen 
sollten: Nämlich die guten Erfahrungen, die mit staatlichen Ombudsstellen gemacht werden. Bei-
spielsweise besteht in der Stadt Bern seit zwanzig Jahren eine Ombudsstelle, die aufgrund einer 
Initiative einer bürgerlichen Partei eingeführt und in einer Volksabstimmung mit grosser Mehrheit 
gutgeheissen wurde. In seinen 20 Amtsjahren konnte der Ombudsmann der Stadt Bern mehr als 
15 000 Personen beraten und ihnen zum Teil helfen. Ein guter Teil davon betraf nicht sein Zustän-
digkeitsgebiet. In einem Interview im «Der Bund» sagte Mario Flückiger beim Ausscheiden aus sei-
nem Amt: «Es wenden sich regelmässig Bürgerinnen und Bürger an mich, die ein Anliegen haben, 
das Kantonsbehörden betrifft. Dabei geht es etwa um Steuerfragen oder Anliegen, welche die Kan-
tonspolizei oder das Strassenverkehrsamt betreffen». Ich finde, wir sollten uns beim Entscheid über 
eine Ombudsstelle nicht von unseren eigenen Vorstellungen und Vorlieben leiten lassen und uns 
ereifern, sondern auf den Mann hören, der als einziger im Kanton Bern über konkrete Erfahrung als 
Ombudsmann verfügt. Mario Flückiger hat im «Der Bund» beispielsweise auch erklärt, was das für 
Leute seien, die sich an ihn wenden. Es seien nicht einfach irgendwelche Nörgler, Querulanten oder 
Wutbürger. Er sagte: «Es sind ganz normale Leute, die sich aus Unsicherheit, Ratlosigkeit oder aus 
Betroffenheit an die Ombudsstelle wenden. Diesen Leuten kann die Ombudsstelle helfen, und damit 
wird die Staatsverdrossenheit verringert.» Und das ist der springende Punkt: Das wäre doch ein 
Ziel, welches wir, als Mitglieder der obersten Behörde dieses Staates, alle gemeinsam anstreben 
müssten. Wir sollten versuchen, die Staatsverdrossenheit zu verringern und diese nicht noch zu 
schüren, wie das ab und an auch geschieht. Das finanzielle Argument, dass dafür ein paar Stellen 
geschaffen werden müssten, überzeugt mich nicht. Auch der abgetretene Stadtberner Ombuds-
mann hat es anders gesehen. Er sagte, den Kosten würde durchaus ein Nutzen gegenüber stehen. 
Ich zitiere: «Das Kosten-Nutzen-Verhältnis wäre durchaus positiv». Aus diesem Grund bitten wir 
Sie, diesem Vorstoss zuzustimmen. Wir Grüne werden dies auf jeden Fall tun.  
 
Andreas Blank, Aarberg (SVP). Ich möchte das Stichwort Staatsverdrossenheit aufnehmen. Eine 
solche wird tatsächlich ziemlich verbreitet festgestellt. Ich stelle im Moment die Staatsverdrossen-
heit vor allem in dem Zusammenhang fest, dass das Schweizer Volk eine Initiative angenommen 
hat, und das eidgenössische Parlament nun etwas macht, was mit dem Initiativtext hinten und vorne 
nichts zu tun hat. Diesbezüglich spüre ich momentan sehr viel Staatsverdrossenheit. 
Kommen wir zum eigentlichen Thema. Es gibt folgenden interessanten Satz in dieser Motion, den 
ich eigentlich sogar unterstützen kann: «Die hoheitlichen Handlungen sind jedoch für die Bürgerin-
nen und Bürger nicht immer nachvollziehbar, sie verstehen manchmal das Verfahren oder die recht-
lichen Grundlagen nicht oder fühlen sich ungerecht behandelt». Im Steuer- und Abgabenbereich 
kann ich das voll unterstreichen. Das kommt sehr oft vor, und die Leute verstehen vieles nicht. Es 
ist einfach die Frage, ob wir mit einer Ombudsstelle das Problem lösen. Dass dies nicht der Fall ist, 
hat der BDP-Sprecher vorher eindrücklich aufgezeigt. Das muss ich nicht wiederholen. Mit einer 
Ombudsstelle lösen wir dieses Problem nicht. 
Erstaunlich ist auch, dass die Ombudsstelle nun von Kreisen gefordert wird, die bei der Verwal-
tungsreform treibende Kräfte waren, alles bürger-unfreundlicher und anonymer zu machen und die 
auch bei der KESB-Reorganisation meinten, es müsse bürger-unfreundlicher und anonymer sein. 
Und jetzt will man eine Ombudsstelle schaffen, um dort wieder ein bisschen zu schlichten. Das geht 
nicht auf. Wir haben bereits verschiedentliche Diskussionen über diese Ombudsstelle geführt. Das 
ist nun das x-te Mal. Man könnte eigentlich die Tagblätter der früheren Diskussionen hervorholen 
und sie hier wiedergeben. Grosse Abweichungen würde es nicht geben. Neue Aspekte sind meiner 
Meinung nach keine zu finden. Die finanzielle Situation des Kantons Bern wurde auch erwähnt. Die 
SVP will keine Kosten und keine neuen Aufgaben. Sie wird deshalb diesen Vorstoss einstimmig, 
sowohl in Form einer Motion als auch in Form eines Postulats, ablehnen. 
 
Barbara Streit-Stettler, Bern (EVP). Die EVP hat auch in früheren Zeiten die Schaffung einer Om-
budsstelle mitgetragen. Ich habe deshalb ein altes Votum meines Kollegen, Niklaus Gfeller, wieder 
hervorgeholt und werde seine Argumente aus dem Jahr 2006 aufnehmen. Die EVP verspricht sich 
von einer kantonalen Ombudsstelle einen Abbau von Aggressionen und Gewalt gegen kantonale 
Behörden und Institutionen wie beispielsweise Sozialämter und Schulen. Damit wäre auch der bes-
sere Schutz dieser Stellen verbunden. Wir erwarten zweitens, dass Streitigkeiten zwischen Bürge-
rinnen und Bürgern und der Verwaltung frühzeitig geklärt und gelöst werden können. Es kann ja 
nicht sein, dass man gleich von Anfang an den Rechtsweg beschreiten muss, wie das in der Ant-
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wort des Regierungsrats erwähnt ist. Gerade hier versprechen wir uns einige Einsparungen. Drit-
tens erhoffen wir uns mehr Zufriedenheit bei den Bürgerinnen und Bürgern, weil sie mit ihren Anlie-
gen bei der Ombudsstelle ein offenes Ohr finden. Der BDP-Vertreter hat zwar gesagt, dem sei ge-
rade nicht so. Aber im Moment steht es ja noch in den Sternen, wie es dann im Kanton Bern sein 
wird. Die Bürgerinnen und Bürger sollen nicht das Gefühl haben, der Verwaltung ausgeliefert zu 
sein. Das ist für uns ein wichtiges Anliegen. Darum werden wir die Motion unterstützen. 
Als Ergänzung der Argumente von Niklaus Gfeller möchte ich noch anfügen, dass wir seit mehr als 
15 Jahren eine Ombudsstelle in der Stadt Bern haben. Bruno Vanoni hat es bereits erwähnt. Ich 
sehe in dieser Ombudsstelle eigentlich eine Erfolgsgeschichte, wobei dieser Erfolg natürlich nicht so 
gut in Franken und Rappen gemessen werden kann. Es geht meistens um die Geschichte von 
Menschen, die aus irgendeinem Grund mit der Verwaltung nicht zurechtgekommen sind. Der Om-
budsmann der Stadt Bern – es ist ja bekanntlich ein Mann – konnte solche Konflikte lösen. Leute, 
die miteinander Streit hatten, konnte er an einen Tisch bringen. Auch auf kantonaler Ebene gibt es 
durchaus solche Situationen: Beispielsweise, wenn es um Steuern, Gebühren oder das Baurecht 
geht – obwohl die kantonale Verwaltung ein bisschen weiter weg von den Bürgerinnen und Bürgern 
ist als die Stadtverwaltung. Ich bin überzeugt, dass mit einer Ombudsstelle auch der allgemeine 
Umgang der Verwaltung mit Bürgerinnen und Bürgern verändert werden kann. Kürzlich hat mir je-
mand, der aus einem anderen Kanton in den Kanton Bern zugezogen ist, gesagt, dass im Kanton 
Bern halt immer noch die gnädigen Herren am Ruder seien. Eine Ombudsstelle wirkt diesem Image 
entgegen. Die EVP wünscht sich eine Verwaltung, die offene Türen für ihre Bürgerinnen und Bürger 
hat. Wir werden darum grossmehrheitlich dieser Motion zustimmen. 
 
Adrian Haas, Bern (FDP). Der Vorstoss ist nicht alter Kaffee, sondern uralter Kaffee. Wir haben 
hier bereits etliche Male über die Frage einer Ombudsstelle diskutiert, und wir waren eigentlich im-
mer der folgenden Meinung: Die Verwaltung soll kundenorientiert, transparent und leicht zugänglich 
sein. Wenn sie das ist – das muss und soll sie sein –, dann benötigen wir keine zusätzliche Stelle, 
welche sich dann trotzdem in inhaltlichen Fragen an die entsprechenden Leute aus der Verwaltung 
wenden wird. Die Stadt Bern verfügt über eine Ombudsstelle, es ist aber umstritten, ob es sich da-
bei wirklich um ein Erfolgsmodell handelt. Es hat ja vorher auch funktioniert, und wenn sich die 
Stadtverwaltung ein bisschen kundenorientierter verhalten würde, wäre auch Herr Mario Flückiger 
überflüssig gewesen. Wir wollen keine neuen Stellen schaffen. Dies insbesondere auch mit Blick 
auf Sparmassnahmen, die zu beschliessen sind. Das wäre wirklich falsch. Einen einzigen Grund 
haben wir gefunden, der dafür sprechen würde: Beim nächsten Sparpaket hätten wir etwas mehr, 
das man ohne Probleme streichen könnte. 
 
Präsident. Es haben sich keine Fraktionen mehr angemeldet, daher fahren wir weiter mit den Ein-
zelsprecherinnen und Einzelsprechern.  
 
Meret Schindler, Bern (SP). Lieber Erich Feller, was die schwierige Finanzlage angeht, ist es so: 
Wird der Rechtsweg nicht bestritten, haben wir als Kanton gespart. Ich bin überzeugt, dass wir mit 
einer Ombudsstelle, die schlichtend und vorbeugend agieren kann, weniger juristische Vorgehen 
haben werden. Die Motion fordert auch keine bestimmte Anzahl von Stellenprozenten. Das kann 
eine Ombudsstelle mit 100, 200 oder weniger Stellenprozenten sein. Das könnte in der Umsetzung 
der Motion definiert werden. Eine Ombudsstelle hat vor allem auch eine vermittelnde Funktion. 
Wenn jemand mit dem Vorgehen einer Behörde oder mit dem juristischen Jargon beispielsweise 
nicht zurechtkommt, kann die Ombudsperson auf einer neutraleren Ebene eine Erklärung abgeben. 
Noch etwas an Herrn Andreas Blank: Wir wollten nicht eine KESB und keine Ombudsstelle. Wir 
waren damals für eine Ombudsstelle aber auch für eine KESB, die übrigens durch Alt-Bundesrat 
Christoph Blocher initiiert wurde. Wir denken, dass die Bevölkerung grundsätzlich zufriedener wäre, 
wenn sie nochmals darüber aufgeklärt werden könnte, warum eine KESB auf eine bestimmte Weise 
agiert. Dort könnte mit einer Ombudsperson niederschwellig gehandelt werden. Eine Ombudsstelle 
ist richtigerweise nicht in der Lage, einen Entscheid aufzuheben. Aber ich glaube, dass es die Of-
fenheit der Bevölkerung fördert, da niemand Angst haben, muss, dass es, wenn jemand dort eine 
Frage stellt, einen Einfluss auf den nachfolgenden Ablauf und den Prozess und den Ausgang hat. 
Ich bitte Sie, die Motion zu unterstützen. 
 
Präsident. Wünscht noch jemand das Wort? – Das scheint nicht der Fall zu sein. 
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Beatrice Simon, Finanzdirektorin. Es wurde bereits einige Male erwähnt: Es ist nicht das erste 
Mal, dass wir über dieses Thema diskutieren. Die Schaffung einer Ombudsstelle wurde bereits sehr 
oft gefordert, und wir haben dieses Anliegen schon mehrmals geprüft. Im Jahr 2006 hat Grossrat 
Bernasconi via Motion diese Forderung gestellt. Der Grosse Rat lehnte diese ab. Just vier Jahre 
später wurde die gleiche Motion vom selben Motionär nochmals eingereicht. Der Grosse Rat folgte 
auch damals dem Antrag des Regierungsrats, der eine Ablehnung beantragte. Aus Sicht des 
Regierungsrats hat sich seit dem Jahr 2010 eigentlich nichts geändert. Wir stellen nach wie vor den 
Antrag, keine solche Ombudsstelle zu schaffen, weil anscheinend auch kein Bedürfnis besteht. 
Zudem muss ich schon ein wenig an ihr Gewissen appellieren, liebe Grossrätinnen und Grossräte. 
Sie wissen ganz genau, dass wir uns mitten in den Arbeiten an einem Entlastungspaket befinden. 
Wenn ein Bedürfnis geltend gemacht wird, muss man sich gut überlegen ob es wirklich etwas 
Notwendiges ist. Denn wünschen kann man sich immer alles. Aber im Wissen, dass wir nachhaltig 
ein Paket von ungefähr 250 bis 350 Mio. Franken beschliessen werden, muss ich Ihnen sagen, 
dass ein solches Wunschdenken momentan definitiv keinen Platz hat. Ich bitte Sie, diese Motion 
abzulehnen. Nicht zuletzt, weil wir sonst Stellen schaffen müssten und sie unter Umständen wieder 
abschaffen müssen, da wir sie uns nicht mehr leisten können. Seien Sie deshalb bitte so gut und 
stimmen gleich ab wie bisher in der Vergangenheit: Lehnen diese Motion ab, so wie es der 
Regierungsrat beantragt. 
 
Präsident. Der Motionär wünscht das Wort. 
 
Michel Rudin, Lyss (glp). Ich möchte eine kurze Replik machen. Es wurden zwei Dinge immer 
wieder erwähnt. Es sei ein alter Zopf, sagte Adi Haas und die Frau Regierungsrätin zielte in diesel-
be Richtung. Ich möchte einfach ein kleines Beispiel anführen. Im Jahr 1971 wurde nach 100 Jah-
ren Kampf das Frauenstimmrecht eingeführt. Es ist nie zu spät, sich zum Besseren zu entwickeln. 
Auch wenn ich sagen muss, dass die Ombudsstelle selbstverständlich nicht die gleiche Flughöhe 
hat wie das Frauenstimmrecht. Zum anderen gibt es die Frage der Bedürfnisse. Dieses Bedürfnis 
besteht, ich habe Zuschriften von Bürgern bekommen. Sie müssen sich vorstellen, wie sich 
Wohlstand definiert. Mit der Einführung der Waschmaschine konnte man in einer Familie durch-
schnittlich acht Stunden einsparen. In dieser Zeit konnte man etwas anderes tun und dies wiederum 
hat zu Wohlstand geführt. Was will ich damit sagen? Bisweilen muss man investieren, damit es 
besser läuft und damit man saubere Wäsche hat – auch im Kanton Bern. Darum bitte ich Sie, aus 
der liberalen Sicht des Return of Invest und auch für die Bürgernähe, dem Anliegen zuzustimmen. 
 
Präsident. Dank der Waschmaschinen darf ich hier sitzen und habe dafür Zeit (Heiterkeit). Wir 
kommen nun zur Abstimmung. Wer die Motion annehmen will, stimmt ja, wer sie ablehnt, stimmt 
nein. 
 
Abstimmung 
 
Der Grosse Rat beschliesst: 

Ablehnung 

Ja 60 

Nein 86 

Enthalten   2 

 
Präsident. Der Grosse Rat hat die Motion abgelehnt. Somit sind die Geschäfte der Finanzdirektion 
abgeschlossen. Ich wünsche Frau Regierungspräsidentin Simon eine gute Zeit. Vielen Dank für Ihr 
Kommen. 
 
 


